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§ 4 Kapitalbeteiligung bei der Gründung 
Bei der Gründung hält die Einwohnergemeinde Selzach 45 % des Aktienkapitals. 
 
 
 
II. Organisation 
 
 
§ 5 Pflichten und Befugnisse des Gemeinderates 
1 Der Gemeinderat übt alle der Gemeinde zustehenden Aktionärsrechte aus. 
 
2 Er gibt der Gemeindeversammlung Kenntnis über den Geschäftsbericht (inkl. Jahresrechnung) der 
Aktiengesellschaft. Der Geschäftsbericht ist – zusammen mit der Gemeinderechnung anlässlich der 
Rechnungsgemeindeversammlung – aufzulegen. 
 
3 Die Budgetplanung der Aktiengesellschaft wird dem Gemeinderat jährlich zur Kenntnisnahme unterbreitet. 
 
 
§ 6 Verantwortlichkeit der Gesellschaft 
1 Die Aktiengesellschaft übernimmt die Ergebnisverantwortung für die ihr übertragenen Aufgaben. 
 
2 Sie führt ihren Betrieb unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, der Koordination der 
Leistungsangebote, der Transparenz und der Vergleichbarkeit mit anderen Leistungserbringern und der 
Qualitätssicherung. Sie ist befugt, alle dafür notwendigen Handlungen vorzunehmen. 
 
 
 
III. Mitwirkungsrechte der Stimmberechtigten 
 
 
§ 7 Aktienkapital und Aktienverkauf 
1 Die Einwohnergemeinde Selzach hält mindestens 34 % des Aktienkapitals und der Aktienstimmen der 
Aktiengesellschaft. 
 
2 Über einen allfälligen Verkauf von Aktien beschliesst der Gemeinderat. Er hat die Gemeindeversammlung 
über die Veräusserung von Aktien zu informieren. 
 
3 Der Verkauf von Aktien, welcher zur Unterschreitung des Mindestanteils von 34 % führt, muss der 
Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet werden. 
 
4 Die Aktien werden als Verwaltungsvermögen in der Bilanz der Einwohnergemeinde Selzach geführt. 
 
 
 
IV. Erhebung von Gebühren, resp. Taxen 
 
 
§ 8 Ermächtigung zur Gebühren-, resp. Taxenerhebung 
1 Die Aktiengesellschaft ist ermächtigt, zur Deckung des Betriebsaufwands und des ungedeckten Teils der 
Investitionen Gebühren, resp. Taxen zu erheben. Die Gebühren, resp. Taxen sind nach 
marktwirtschaftlichen Grundsätzen festzulegen. 
 
2 Die Gebühren, resp. Taxen sollen der Aktiengesellschaft einen angemessenen Ertragsüberschuss 
erlauben und so die längerfristige Unternehmenssicherung (Abschreibungen, betriebsnotwendige 
Eigenkapitalbildung) ermöglichen. 
 
 
 
 



 
V. Vorschriften über den Finanzhaushalt 
 
 
§ 9 Rechnungslegung 
Die Aktiengesellschaft untersteht nicht den Rechnungslegungsvorschriften nach Gemeindegesetz. Es 
gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts. 
 
 
 
VI. Schlussbestimmungen 
 
 
§ 10 Inkrafttreten 
Dieses Reglement tritt nach der Annahme durch die Gemeindeversammlung von Selzach und der 
Genehmigung durch die zuständige kantonale Behörde auf den 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
 
 
Von der Gemeindeversammlung Selzach am 18.06.18 beschlossen und am 21.06.18 durch die kantonale 
Behörde genehmigt. 
 
 
Einwohnergemeinde Selzach 
 
 
Die Gemeindepräsidentin:  Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
Silvia Spycher   Mario Caspar 
 
 
 
 
Vom Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn mit Verfügung vom 21.06.18 genehmigt. 
 
 


